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 mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis darüber, dass der unerlaubte Handel mit und 

die Umleitung von Kleinwaffen, leichten Waffen und Munition zu bewaffneten Banden in 

Haiti, die fortlaufend destabilisierenden kriminellen Tätigkeiten nachgehen, dazu beitragen, 

die Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschenrechte zu untergraben, die Bereitstel-

lung humanitärer Hilfe behindern und weitreichende negative humanitäre und sozioökono-

mische Folgen haben können, 

 die Mitgliedstaaten ermutigend, zusammenzuarbeiten, um den unerlaubten Handel mit 

und die Umleitung von Rüstungsgütern zu verhindern, indem sie unter anderem aktuelle 

Informationen zeitnah vorlegen und austauschen, um die Quellen und Lieferketten des un-

erlaubten Handels zu ermitteln und zu bekämpfen, 

 anerkennend, dass die illegalen Finanzströme nach Haiti, die bewaffnete Banden ope-

rieren lassen und die Stabilität des Landes in zunehmendem Maße bedrohen, dringend un-

terbunden werden müssen, insbesondere auch indem die Zerschlagung der Verbindungen 

zwischen politischen und wirtschaftlichen Akteuren und Banden mit Vorrang betrieben 

wird, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis 
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 a) wenn die Regierung Haitis ausreichende justizielle und rechtsstaatliche Kapazi-

täten aufgebaut hat, um gegen bewaffnete Gruppen und kriminelle Aktivitäten angehen zu 

können; 

 b) fortschreitende Verringerung der von bewaffneten Gruppen und kriminellen 

Netzwerken begangenen Gewalthandlungen, einschließlich der Zahl vorsätzlicher Tötun-
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